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1 Planungsanlass / Allgemeines 

Das Plangebiet befindet sich in der Ortschaft Hunteburg, am nördlichen Ortsausgang, westlich 

der L 80 „Dammer Straße“. Das Gebiet hat eine Größe von ca. 4,45 ha und stellt eine derzeit 

vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Fläche dar. Das Plangebiet wird im Westen durch die 

Bahntrasse und zu den übrigen Seiten überwiegend durch (Wohn-) Bebauung begrenzt. 

 

 

Übersichtsplan (© OpenStreetMap-Mitwirkende) 

 

Es bestehen konkrete Planungen zur Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes im südlichen 

Plangebiet. Für den Lebensmittelmarkt inkl. Bäckereiverkaufsstelle ist eine Verkaufsfläche von 

bis zu ca. 1.500 m² vorgesehen. Nördlich angrenzend an den Markt soll ein Wohngebiet ent-

stehen. Um die planungsrechtliche Voraussetzung für die vorgesehene Entwicklung zu schaf-

fen, ist eine entsprechende Bauleitplanung erforderlich.  

 

 

2 Verfahren / Abwägung 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Bohmte hat am ………………. beschlossen, den 

Bebauungsplan Nr. 127 „Einzelhandel und Wohnen Hunteburg Nord“ aufzustellen. Parallel 

dazu wird die 36. Änderung des Flächennutzungsplans durchgeführt. 

 

Der Bebauungsplan wird im zweistufigen „Regelverfahren“ mit einer frühzeitigen Öffentlich-

keits- und Behördenbeteiligung sowie einer anschließenden einmonatigen Veröffentlichung 

einschließlich einer Umweltprüfung aufgestellt. 
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Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit erfolgte durch eine Bürgerversammlung am 

28.10.2025. Bei dieser wurden seitens der Öffentlichkeit insbesondere Anregungen/Bedenken 

zu den Themen Verkehr, Erschließung, Lärm sowie Sauberkeit/Müll vorgetragen. Außerdem 

wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

über die Planung in Kenntnis gesetzt und zu einer Stellungnahme aufgefordert.  

 

Nach Auswertung der Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung und Erarbeitung des Bauleitpla-

nentwurfs werden alle Unterlagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB noch einmal für die Dauer eines 

Monats vom ……………… bis zum ……………… veröffentlicht. Innerhalb dieses Zeitraums 

besteht erneut für jedermann die Möglichkeit, Anregungen zur Planung vorzutragen. Parallel 

zur Öffentlichkeitsbeteiligung wird auch den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erneut Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  

 

 

3 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich ist Teil der Gemarkung Schwege und umfasst in der Flur 31 die Flurstü-

cke 8/2, 9/2, 10/2 und 11 vollständig sowie die Flurstücke 1/3 und 8/1 teilweise. 

4 Übergeordnete Planungen / Bauleitplanung 

4.1 Regionales Raumordnungsprogramm 

Die Gemeinde Bohmte ist im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Osnab-

rück (RROP 2025) als Grundzentrum festgelegt. In ihrer Funktion als Grundzentrum hat die 

Gemeinde Bohmte die erforderlichen zentralen Einrichtungen zur Deckung des allgemeinen, 

täglichen Bedarfs bereitzustellen. (vgl. RROP 2025, 2.2, Ziffer 03, S. 10). 

 

Hunteburg wird im RROP als „Standort mit herausgehobener Bedeutung für die Nahversor-

gung“ ausgewiesen, wodurch die Zulässigkeit neuer Einzelhandelsgroßprojekte gezielt ge-

steuert werden soll. Die hier angestrebte Einzelhandelsentwicklung entspricht somit den Zie-

len der Raumordnung. Das Plangebiet selbst wird im RROP nachrichtlich als bauleitplanerisch 

gesicherter Bereich dargestellt. Somit stehen der Planung keine (grundsätzlichen) regional-

planerischen Zielsetzungen entgegen.  

4.2 Wirksamer Flächennutzungsplan 

Das Plangebiet ist in der wirksamen Flächennutzungsplandarstellung der Gemeinde Bohmte 

als Wohnbaufläche ausgewiesen. Da für einen Teilbereich die Errichtung eines Lebensmittel-

marktes vorgesehen ist, ist für diesen Bereich der Flächennutzungsplan entsprechend zu än-

dern. Dies erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. 
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4.3 Rechtsverbindliche Bebauungspläne 

Für das Plangebiet besteht derzeit kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan. 

 

 

5 Bestandssituation 

Das Plangebiet umfasst eine vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Fläche. Im nordöstlichen 

Geltungsbereich ist zudem ein Wohngebäude vorhanden. Das Plangebiet wird im Westen 

durch die Bahntrasse und zu den übrigen Seiten überwiegend durch (Wohn-) Bebauung bzw. 

Landes- oder Gemeindestraßen begrenzt. Insbesondere entlang der Landesstraße ist ein prä-

gender Gehölzbestand in Form einer Allee vorhanden.  

 

 

6 Städtebauliches Konzept 

Als Grundlage für den Bebauungsplan wurden mehrere Bebauungs- und Erschließungskon-

zepte entwickelt. Insbesondere wurde untersucht, inwiefern eine Erschließung am sinnvollsten 

sichergestellt werden kann. Auf den ersten Blick kommt eine Anbindung sowohl über die nörd-

lich und südlich angrenzenden Gemeindestraßen „Vinkenburger Weg“ und „Im Pohl“ als auch 

über die östlich verlaufende Landesstraße 80 „Dammer Straße“ in Frage. Bei näherer Betrach-

tung sind die Gemeindestraßen jedoch aufgrund ihrer geringen Breite, der bestehenden Rand-

bebauung sowie der fehlenden Leistungsfähigkeit für das zusätzliche Verkehrsaufkommen 

weniger geeignet. Aus städtebaulicher und verkehrlicher Sicht stellt daher eine direkte Anbin-

dung an die Landesstraße die sinnvollste Lösung dar. Hier können die verkehrlichen Anforde-

rungen an die Erschließung sowohl des geplanten Wohngebietes im Norden als auch des 

vorgesehenen Lebensmittelmarktes im Süden des Plangebiets angemessen aufgenommen 

werden. Zugleich wird durch diese Lösung eine geordnete, sichere und leistungsfähige Er-

schließung gewährleistet, ohne die angrenzenden Gemeindestraßen über Gebühr zu belasten 

und unnötig weite Erschließungswege zu vermeiden. Für die Errichtung der zentralen Zufahrt 

sind sowohl der OD-Stein als auch die bestehende Ortstafel nördlich der Zufahrt von der 

Landesstraße zu versetzen. Ein entsprechendes Verfahren beim Landkreis Osnabrück ist 

bereits eingeleitet und wird seitens der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und 

Verkehr - Geschäftsbereich Osnabrück - unterstützt. Zusätzlich wurden für diesen Bereich 

nach Rücksprache mit dem Straßenbaulasttäger die Flächenbedarfe für eine mögliche 

Linksabbiegespur ermittelt und berücksichtigt. Nach derzeitigem Stand ist diese aus 

verkehrsplanerischer Sicht nicht erforderlich, jedoch soll durch die entsprechende Sicherung 

der dafür benötigten Flächen eine spätere Herrichtung einer Linksabbiegespur offen gehalten 

werden. Die innere Erschließung des Wohngebiets soll über eine Ringerschließung erfolgen. 

Deutlich untergeordnet ist ggf. eine Anbindung an die Straße „Im Pohl“ im Norden vorgesehen. 

 

Im Bereich des Wohngebiets sind im südlichen und östlichen Teil zur Landesstraße verdichtete 

Wohnformen (u.a. Mehrfamilien- und Reihenhäusern) vorgesehen. Hiermit soll einerseits mög-

lichst sparsam mit Grund und Boden umgegangen werden und darüber hinaus eine Abschir-

mung des Verkehrslärms für die rückwärtigen Wohngebäude erreicht werden. Der übrige Teil 

des Plangebiets soll durch, wie in der näheren Umgebung vorherrschendend, in Form von 

Einfamilien- und Doppelhäusern bebaut werden. 
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Der Lebensmittelmarkt im südlichen Bereich des Plangebiets soll länglich entlang der westli-

chen Plangebietsgrenze ausgerichtet werden, um eine angemessene Präsentationsmöglich-

keit zur Landesstraße zu erhalten und ausreichend große Stellplatzflächen für die Kunden 

bereithalten zu können.  

 

 
Städtebauliches Konzept  
 

7 Städtebauliche Festsetzungen 

Die Festsetzungen dieses Bebauungsplans dienen dem Zweck, dass sich die Bebauung so-

wohl maßstäblich als auch baugestalterisch in das Siedlungsumfeld und das Landschaftsbild 

einfügt.  

Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der städtebaulichen Planungsziele und in Anlehnung insbesondere an die öst-

lich des Plangebiets befindliche Wohnbebauung werden die Flächen nördlich der zentralen 

Zufahrtsstraße als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 

 

Die ausnahmsweise im Allgemeinen Wohngebiet zulässigen Nutzungen im Sinne von Garten-

baubetrieben und Tankstellen nach § 4 Abs. 3 BauNVO werden ausgeschlossen. Diese Nut-

zungen sind an diesem Standort nicht erforderlich und außerdem in anderen Siedlungsberei-

chen Bohmtes ausreichend vorhanden. Weitere Gründe sind der Flächenbedarf dieser Nut-

zungen, potenzielle Störungen der Wohnruhe sowie der damit verbundene Kfz-Verkehr. 
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Die südlichen Flächen des Plangebiets werden als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbe-

stimmung „Lebensmittelmärkte“ festgesetzt. Die Zweckbestimmung des Sonstigen Sonderge-

biets ist mit „Lebensmittelmärkte“ hinreichend präzise festgesetzt, denn die möglichen Auswir-

kungen des Vorhabens sind hiernach klar zu bewerten.  

 

Um die raumordnerische Verträglichkeit sicherzustellen, sind nur Lebensmittelmärkte mit einer 

Verkaufsfläche von höchstens 1.500 m² inkl. Bäckereiverkaufsstellen zulässig. Um im Hinblick 

auf die raumordnerische Verträglichkeit zu vermeiden, dass mehrere Märkte im Sonstigen 

Sondergebiet errichtet werden, sind nur Lebensmittel mit einer Verkaufsfläche von mindestens 

1.100 m² zulässig. Es wird klarstellend darauf hingewiesen, dass die den Bäckereiverkaufs-

stellen zugeordneten Sitzbereiche nicht der Verkaufsfläche anzurechnen sind. Um die raum-

ordnerischen Auswirkungen des Planvorhabens zu begrenzen, darf die Verkaufsfläche für 

zentrenrelevante Sortimente des aperiodischen Bedarfs und nicht zentrenrelevante Sorti-

mente nicht mehr als 10 vom Hundert der Gesamtverkaufsfläche betragen. 

Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzungen zur Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 in den Allgemeinen Wohngebieten 

entsprechen dem hier bereits in der Nachbarschaft vorhandenen Maß. Eine Überschreitung 

der in der Planzeichnung festgesetzten Grundflächenzahl im WA-1 um maximal 25 % und im 

WA-2 um maximal 30 % ist nur dann zulässig, wenn die Zufahrten und Stellplätze mit wasser-

durchlässigen Materialien wie Rasengittersteinen, breitfugig verlegtem Rasenpflaster o.ä. be-

festigt werden. Der Anteil der nicht versiegelten Fläche (Fugenanteil) auf diesen Stellplatzan-

lagen und Zufahrten muss mindestens 30 % betragen. In Verbindung mit der festgesetzten 

zweigeschossigen Bauweise wird die Geschossflächenzahl (GFZ) auf 0,8 festgesetzt. Die Re-

gelungen garantieren weitgehend gestalterische Freiheiten auf den Grundstücken und verhin-

dern ortsunübliche und überdurchschnittlich große Bauvolumen auf den Grundstücken. Für 

das Sonstige Sondergebiet wird eine Grundflächenzahl von 0,8 mit zulässiger Eingeschossig-

keit festgesetzt. 

 

Das vorhandene Gelände ist weitgehend eben. Um zu vermeiden, dass einzelne Gebäude 

innerhalb des geplanten Wohngebiets untypisch hoch aus dem Siedlungsgefüge herausragen 

und damit das Ortsbild stören, sind außerdem sowohl die Trauf- als auch die Firsthöhen be-

grenzt. Auch Nachbarschaftskonflikte werden damit weitgehend minimiert. Die festgesetzten 

Trauf- und Firsthöhen sind ca. auf 6,00 m bzw. 10,00 m über Gelände festgesetzt. Bei der 

Festsetzung der Höhen wurde berücksichtigt, dass das Plangebiet in Teilen aus entwässe-

rungstechnischen Gründen aufzuhöhen ist. 

Bauweise / überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen 

Entsprechend des Städtebaulichen Konzepts sind im östlichen und südlichen Bereich des 

Wohngebiets u.a verdichtete Bauformen (Reihen-, Mehrfamilienhäuser) vorgesehen, daher ist 

in diesen Bereichen keine Festsetzung einer Bauweise erforderlich. In den übrigen Bereichen 

des Wohngebiets sind Einzel- und Doppelhäuser gewünscht und somit festgesetzt. Die über-

baubaren Grundstücksflächen sind großzügig gefasst, um den Bauherren Freiheiten in der 

Positionierung der Gebäude zuzugestehen. Im Übergangsbereich zur Landesstraße ist die 

Bauverbotszone zu berücksichtigen, weswegen der überbaubare Bereich in diesem Bereich 
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entsprechend zurückgesetzt ist. Für das Wohngebiet gilt die offene Bauweise. Da im Sonder-

gebiet für den Lebensmittelmarkt auch längere Baukörper erforderlich sind, ist hier die abwei-

chende Bauweise festgesetzt. Die Grenzabstände richten sich nach der niedersächsischen 

Bauordnung. Die überbaubare Grundstücksfläche im Sondergebiet ist an die vorgesehene Po-

sition des Lebensmittelmarktes angepasst.  

Höchstzulässige Zahl an Wohnungen in Wohngebäuden 

Um für Teile des Plangebiets den Charakter einer Ein- und Zweifamilienhausbebauung zu 

erzielen, die Struktur der vorhandenen Bebauung aus den angrenzenden Wohnsiedlungsbe-

reichen innerhalb des geplanten Baugebiets fortzusetzen und um ein unkontrolliertes Neben-

einander von Eigenheimen und Geschosswohnungen zu vermeiden, ist die höchstzulässige 

Zahl der Wohnungen je Wohngebäude im WA-1 bei Einzelhäusern auf zwei Wohnungen, bei 

Doppelhäusern auf eine Wohnung je Doppelhaushälfte begrenzt. Im Bereich des WA-2 soll 

eine höhere Verdichtung, u. a. durch Mehrfamilien- und Reihenhäuser zugelassen werden. 

Daher sind dort je Einzelhaus maximal 8 Wohnungen, je Doppelhaushälfte maximal zwei und 

bei Hausgruppen je Einheit der Hausgruppe eine Wohnung zulässig. 

 

 

8 Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung 

Die Gestaltungsvorschriften sind gemäß § 84 Abs. 3 Nr. 1 und 3 NBauO als Festsetzungen in 

den Bebauungsplan eingeflossen. Sinn dieser baugestalterischen Festsetzungen ist es, städ-

tebaulich wirksame Gestaltungselemente für das Baugebiet „Hunteburg Nord“ zu regeln. 

 

Städtebaulich wirksam sind Festsetzungen, die auf das Erscheinungsbild der geplanten Wohn-

siedlung insgesamt Einfluss haben. Diese Festsetzungen sollen den Rahmen für eine einheit-

liche, aber nicht uniforme städtebauliche Gestaltung setzen, wie sie bereits in den angrenzen-

den Wohnsiedlungsbereichen vorhanden ist. Die Festsetzungen sind so gewählt, dass den 

Bauherren ein ausreichender Spielraum bei der individuellen Gestaltung ihrer Gebäude ver-

bleibt. 

 

Ein einheitlicher städtebaulicher Gestaltungsrahmen für das Wohngebiet „Hunteburg Nord“ ist 

vor allem deshalb erforderlich, um das Erscheinungsbild der vorhandenen Nachbarbebauung 

aufzugreifen. 

 

Die Festsetzung von geneigten Dächern – ausgeschlossen sind einseitig geneigte Pultdä-

cher – erfolgt in Anlehnung an die Dachgestaltung der vorhandenen Nachbarbebauung und in 

Bezug auf die traditionell typische Dachform im nordwestdeutschen Raum. 

 

Die Dachneigung ist mit 22° bis 45° entsprechend der in Hunteburg vorherrschenden Dach-

landschaft festgesetzt. Der festgesetzte Dachneigungsbereich ermöglicht einen Gestaltungs-

spielraum und einen sinnvollen Ausbau der Dachgeschosse. Nebenanlagen gemäß § 14 

BauNVO und Garagen gemäß § 12 BauNVO können auch mit Flachdach errichtet werden, da 

diese in Bezug auf die Erscheinung nur eine untergeordnete Rolle einnehmen.  
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Dachaufbauten (Gauben), Dacheinschnitte (Loggien) und Zwerchhäuser/Frontspieße sind bis 

maximal 1/3 der Traufenlänge der jeweiligen Gebäudeseite zulässig. Der Abstand vom Ort-

gang, Grat, First und Traufe muss mindestens 1,0 m betragen. 

 

Um im öffentlichen Straßenraum ein offenes und großzügiges Erscheinungsbild zu erzielen, 

dürfen Einfriedungen zu den unmittelbar angrenzenden Verkehrsanlagen eine Höhe von 

0,80 m nicht überschreiten. Ansonsten sind Einfriedungen nur zulässig, wenn diese zu den 

angrenzenden Grundstücken in Form von Hecken mit heimischen, standortgerechten Laub-

gehölzen zusätzlich eingegrünt werden.  

 

 

9 Erschließung 

9.1 Verkehrliche Erschließung 

An das Plangebiet grenzen die Gemeindestraßen „Vinkenburger Weg“ und „Im Pohl“ sowie 

die L 80 „Dammer Straße“ an. Die zukünftige Erschließung des Gebiets soll vorrangig über die 

L 80 „Dammer Straße“ erfolgen. Hierfür ist eine zentrale Zufahrt mittig im Plangebiet vorgese-

hen, worüber der Verkehr in Richtung Norden zum Wohngebiet und Richtung Süden zum Le-

bensmittelmarkt gleichmäßig aufgeteilt werden soll. Die geplante Zufahrt befindet sich derzeit 

außerhalb der Ortsdurchfahrt sowie nördlich der Ortstafel. Bezüglich der Erschließungssitua-

tion hat ein Gespräch mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

(NLStBV) - Geschäftsbereich Osnabrück - stattgefunden mit dem Ergebnis, dass sowohl die 

Ortsdurchfahrt als auch die Ortstafel unmittelbar nördlich der geplanten Zufahrt verlegt werden 

sollen. Ein entsprechender Antrag diesbezüglich wird beim Landkreis gestellt.  

 

Zur Beurteilung der verkehrlichen Verträglichkeit des Planvorhabens wurde eine Verkehrsun-

tersuchung erstellt (s. Anlage). Demnach ist eine Umsetzung aus verkehrstechnischer Sicht 

problemlos möglich. „Alle untersuchten Knotenpunkte sind unter Berücksichtigung des Mehr-

verkehrs durch den Edeka-Markt und die Wohnbebauung leistungsfähig, sodass keine Maß-

nahmen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit erforderlich sind. An dem zukünftigen Knoten-

punkt Dammer Straße / Planstraße hängt die bauliche Ausführung von der zukünftigen Lage 

ab. Sofern die Außerortslage beibehalten wird, wäre eine Linksabbiegespur des Typs LA3 zu 

berücksichtigen. Sofern es zu einer Verlegung der Ortstafel kommt und der Knotenpunkt somit 

innerorts liegt, könnte auf Basis der durchgeführten Prüfung gem. RASt 06 auf die Errichtung 

einer Linksabbiegepur verzichtet werden.“ 

 

Auf Grundlage der Verkehrsuntersuchung wäre aus verkehrsplanerischer Sicht somit kein 

Linksabbiegestreifen erforderlich. Da jedoch seitens des Straßenbaulastträgers die Möglich-

keit einer späteren Nachrüstung gefordert wurde, wird der Flächenbedarf für die potenzielle 

Linksabbiegespur im Planentwurf berücksichtigt. 

 

Die innere Erschließung des Wohngebiets soll über eine Ringerschließung erfolgen. Deutlich 

untergeordnet ist eine Anbindung an die Straße „Im Pohl“ im Norden vorgesehen. 
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Um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf den klassifizierten Straßen nicht zu be-

einträchtigen, sind Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt entlang der zur Landesstraße zugewand-

ten Grenzen des Geltungsbereiches festgesetzt. Gleiches gilt zur Straße „Vinkenburger Weg“. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass trotz der vorgesehenen Festsetzung eine di-

rekte Fuß- und Radwegverbindung vom „Vinkenburger Weg“ aus möglich sein soll. Dadurch 

müssen Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende aus der Ortsmitte nicht – wie der 

motorisierte Verkehr – die Hauptzufahrt nutzen, sondern können das Grundstück des Lebens-

mittelmarktes unmittelbar und auf direktem Weg erreichen. 

 

9.2 Technische Erschließung 

Gas-, Wasser, Elektrizität  

Die Elektrizitätsversorgung des Plangebietes ist durch einen Anschluss an die vorhandenen 

Netze in den angrenzenden Straßen möglich. Im Plangebiet ist eine Transformatorenstation 

mit einer Größe von mind. 30 m² (unter Berücksichtigung erforderlicher Fluchtwege an allen 

Zugangsbereichen) zu errichten. Die Zuwegung auch für Großfahrzeuge und Großgeräte 

muss von einem öffentlichen Weg aus gesichert sein. Die ausgewiesene Fläche sollte sich im 

Eigentum der Gemeinde befinden. Andernfalls ist die Transformatorenstation durch eine be-

schränkte persönliche Dienstbarkeit grundbuchlich zu sichern. Rechtzeitig vor Inangriffnahme 

der Erschließungsmaßnahmen (Verlegung der Rein- und Abwasserleitungen, usw.) in diesem 

Baugebiet, ist die Westnetz GmbH zu beteiligen, damit das Versorgungsnetz geplant und ent-

sprechend disponiert werden kann. 

Der Anschluss der Grundstücke im Geltungsbereich des Verfahrensgebiets an die zentrale 

Wasserversorgung ist möglich. Das Leitungsnetz muss entsprechend erweitert werden. Der 

Anschluss der Grundstücke erfolgt auf Grundlage der Wasserversorgungssatzung des Was-

serverbandes Wittlage. Die Versorgung mit Trinkwasser im normalen Umfang kann sicherge-

stellt werden. 

Oberflächenentwässerung 

Aufgrund des angetroffenen Bodens ist eine planmäßige zentrale bzw. dezentrale Versicke-

rung der anfallenden Oberflächenabflüsse nur mit einer erhöhten Entleerungszeit möglich. Da-

her ist im Rahmen der Erschließung eine Sammlung und Ableitung der Oberflächenabflüsse 

über Regenwasserkanalisationen zu einem zentralen Regenrückhaltebecken (RRB) im nord-

westlichen Plangebiet vorgesehen. Grundsätzlich ist jedoch eine partielle Flächenversicke-

rung über versickerungsfähige Beläge in Bereichen von Parkplätzen oder in Grünflächen mög-

lich. In dem zentralen Regenrückhaltebecken werden die Oberflächenabflüsse retendiert und 

auf den natürlichen Abfluss gedrosselt der Vorflut zugeleitet. 

 

Aufgrund der langen Fließwege zum Regenrückhaltebecken und eines kaum vorhandenen 

Geländegefälles, sind Geländeaufhöhungen mit entsprechenden Profilierungen (Ausbildung 

von Hoch- und Tiefpunkten) notwendig, damit die Rohrleitungen eine ausreichende Überde-

ckung erhalten. 
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Schmutzwasserbeseitigung 

Die im Wohngebiet anfallenden Schmutzwasserabflüsse werden über rd. 170 m Rohrleitung 

zum vorhandenen Schmutzwasserkanal in der Dammer Straße und ein rd. 350 m langes Netz 

zum geplanten Schmutzwasserpumpwerk am Regenrückhaltebecken abgeleitet. Aufgrund der 

bestehenden Geländeverhältnisse muss ein großer Teil des Wohngebietes zunächst über ei-

nen Freispiegelkanal in ein Pumpwerk entwässern. Über eine Druckrohrleitung wird das 

Schmutzwasser von dort in den nächsten Schmutzwasserschacht mit freiem Gefälle zur öf-

fentlichen Kanalisation gepumpt. Die auf der geplanten Fläche des Lebensmittelmarktes an-

fallenden Schmutzwassermengen werden an den geplanten Schmutzwasserkanal auf dem 

Parkplatz angeschlossen. 

 

Die geringen Schmutzwassermengen können im öffentlichen Schmutzwasserkanal noch mit 

aufgenommen werden. 

 

Überflutungs- Schadenspotenzialanalyse 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb von festgesetzten Überschwemmungsgebieten im 

Sinne des § 76 Abs. 2 WHG, noch nicht festgesetzten Überschwemmungsgebieten im Sinne 

des § 76 Abs. 3 WHG sowie Risikogebieten außerhalb von Überschwemmungsgebieten im 

Sinne des § 78b Abs. 1 WHG. 

 

Die Hinweiskarte Starkregengefahren zeigt Simulationsergebnisse zu möglichen Starkregen-

szenarien. Die hier dargestellten Daten enthalten maximale Überflutungstiefen für ein extre-

mes Niederschlagsereignis (hN = 100 mm/h). 

 

 

Extremes Niederschlagsereignis (hN = 100 mm/h) © Geoportal.de 
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Die Karte zeigt an den westlichen und östlichen Plangebietsrändern Überflutungen mit Über-

flutungshöhen von 10 cm bis 50 cm. Das Gelände im Plagebiet ist hier entsprechend aufzu-

höhen. Grundsätzlich ist das Gelände im gesamten Plangebiet durch Geländeaufhöhungen so 

zu modellieren und das Straßengefälle so zu planen, dass ein oberflächiger Abfluss in Rich-

tung geplantes Regenrückhaltebecken bzw. aus dem Plangebiet heraus erfolgen kann. 

 

Grundsätzlich sind die Gebäude über dem Straßenniveau zu errichten und die Grundstück-

sentwässerungen an die geplante Regenwasserkanalisation anzuschließen. Damit ist eine 

Überflutung der Baugrundstücke weitestgehend ausgeschlossen. 

 

Gemäß DIN 1986-100 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke“ ist der Über-

flutungsnachweis für Grundstücke > 800 m² befestigter Fläche mit dem mindestens 30-jährli-

chen Regenereignis zu führen. Durch den Überflutungsnachweis soll sichergestellt werden, 

dass Regenwasser, welches nicht durch die Grundstücksentwässerungsanlage abgeleitet 

oder versickert werden kann, schadlos auf dem Grundstück zurückgehalten wird. Eine un-

schädliche Überflutung kann beispielsweise durch Hochborde, Mulden oder andere Rückhal-

teräume wie z.B. Rückhaltebecken, erreicht werden.  

 

Vorbeugender Brandschutz 

Die Löschwasserversorgung wird im Zuge der Genehmigungs- und Ausführungsplanung ent-

sprechend den technischen Regeln und Richtlinien durch abhängige und durch unabhängige 

Löschwasserstellen sichergestellt. Die Versorgung des Plangebiets mit Löschwasser soll vor-

wiegend über die vorhandenen (und ins Plangebiet neu zu verlegenden) Wasserleitungen er-

folgen. Als unabhängige Löschwasserquelle soll die südlich des Plangebiets verlaufende Elze 

herangezogen werden. Konkrete Maßnahmen sind im Weiteren im Rahmen der Erschlie-

ßungsplanung mit dem Gemeindebrandmeister und ggf. dem zuständigen Brandschutzprüfer 

und der hauptamtlichen Brandschau des Landkreises Osnabrück abzustimmen. 

 
 

10 Immissionsschutz 

10.1 Verkehrslärm 

Das Plangebiet wird insbesondere von der L 80 „Dammer Straße“ beeinflusst. Von der ge-

nannten Verkehrsfläche gehen Emissionen aus. Es wird darauf hingewiesen, dass für die in 

Kenntnis dieser Verkehrsanlagen errichteten baulichen Anlagen im Plangebiet gegenüber den 

Baulastträgern der Verkehrsanlagen keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich weiter-

gehenden Immissionsschutzes geltend gemacht werden können.  

 

Im Ergebnis der schalltechnischen Beurteilung zum Verkehrslärm wird festgestellt, dass die 

Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ im Allgemeinen Wohngebiet 

teilweise tags und nachts überschritten werden. Die Überschreitungen können durch die Fest-

setzungen von Lärmschutzmaßnahmen bewältigt werden. Im Bereich des Sondergebietes lie-

gen innerhalb des Bauteppichs für den Lebensmittelmarkt keine Überschreitungen des Orien-

tierungswertes im Tageszeitraum vor. Somit sind innerhalb des Sondergebietes keine passi-

ven Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. 
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Darüber hinaus wurden die Auswirkungen des durch die Planung verursachten Mehrverkehrs 

untersucht. Demnach ergibt sich auf den untersuchten Straßen maximal ein Mehrverkehr von 

ca. 29,5% (Dammer Straße, südlich Vinkenburger Weg). Damit kommt es auf den öffentlichen 

Straßen zu keiner Erhöhung der Verkehrsstärken von mehr als 62 % und es sind organisato-

rische Maßnahmen zur Reduzierung von Verkehrsströmen nicht erforderlich. 

 

10.2 Gewerbelärm 

Durch den geplanten Lebensmittelmarkt werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm - unter 

Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastungen - an den ungünstigsten Punkten auf Süd-

fassaden in der ersten Bauzeile des geplanten Wohngebiets überschritten. Aus diesem Grund 

wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass Aufenthaltsräume im Allgemeinen Wohngebiet bis 

zu einem Abstand von 16 m zu einem Parkplatz im SO-Gebiet an Südfassaden von Wohnge-

bäuden nicht öffenbaren Fenster vorzusehen sind.  

 

Darüber hinaus sind Auflagen für die Baugenehmigung erforderlich. Diese betreffen insbeson-

dere Anlieferungs- und Öffnungszeiten, Verwendung lärmarmer Einkaufswagen sowie Aufla-

gen zur Verwendung lärmrelevanter technischer Anlagen (Wärmepumpe, Verflüssiger). Die 

zulässigen Spitzenpegel durch kurzzeitige Geräuschspitzen werden bei Zugrundelegung des 

unterstellten Betriebsablaufes am Tag und in der Nacht nicht überschritten. 

 

10.3 Geruchsimmissionen 

Im Umfeld des Plangebiets befinden sich einige landwirtschaftlicher Betriebe sowie Biogasan-

lagen, von denen Geruchsemissionen ausgehen. Aus diesem Grund wurden die im Plangebiet 

auftretenden Geruchsimmissionsbelastungen im Rahmen eines Immissionsschutzgutachtens 

auf Grundlage der TA Luft beurteilt (s. Anlage).   

 

Mit Hilfe von Ausbreitungsberechnungen wurde ermittelt, welche geruchsemittierenden Anla-

gen eine relevante Gesamtzusatzbelastung (= faktorengewichtete Geruchsstundenhäufigkeit 

> 2 % der Jahresstunden) in dem Plangebiet verursachen. Letztlich wurde ein Betrieb identifi-

ziert, von dem eine derartige Geruchsimmission ausgeht. Die von dieser Anlage ausgehende, 

und mit der Gesamtbelastung gleichzusetzende Geruchsstundenhäufigkeit liegt im Bereich 

des Plangebietes im Bereich von 2 bis 6 % der Jahresstunden. Damit werden die nach TA Luft 

geltenden und in diesem Fall heranzuziehenden Immissions(grenz)werte für allgemeine 

Wohngebiete (WA) von bis zu 10 Prozent sowie für Gewerbegebiete (GE) von 15 Prozent 

eingehalten. Vor diesem Hintergrund stehen Belange des Geruchsimmissionsschutzes der 

angestrebten Bauleitplanung aus fachgutachtlicher Sicht nicht entgegen. 

 

Der überplante Bereich befindet sich in einem ländlich geprägten Raum, in dem es zwangs-

läufig zu gewissen landwirtschaftsspezifischen Immissionen (Gerüche, Geräusche, Stäube) 

kommt, die aus der Nutztierhaltung bzw. der Bewirtschaftung umliegender Acker- und Grün-

landflächen resultieren. Letzteres kann jahreszeitlich und witterungsbedingt auch an Sonn- 

und Feiertagen sowie in den Nachtstunden auftreten. Diese Immissionen sind in ländlichen 

Gebieten ortsüblich, unvermeidbar und insofern zu tolerieren. 
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11 Belange des Umweltschutzes  

11.1 Umweltprüfung  

Für den Bebauungsplan Nr. 127 wurde eine Umweltprüfung durchgeführt, die in einem Um-

weltbericht - als Bestandteil der Begründung – dokumentiert wird. Der Umweltbericht kommt 

zu dem Ergebnis, dass die schwerwiegendsten Beeinträchtigungen aus naturschutzfachlicher 

Sicht die Eingriffe in die Lebensraumfunktionen bzw. den Biotoptypen-Bestand sowie der Ver-

lust von Bodenfunktionen und Infiltrationsraum durch die geplante Flächeninanspruchnahme 

und Versiegelung sind. Darüber hinaus bedingt das geplante Wohn- und Sondergebiet eine 

fortschreitende Neustrukturierung des Landschaftsbildes.  

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das anhand des „Osnabrücker Kompen-

sationsmodells“ ermittelte Defizit von 32.965 Werteinheiten durch einen Nachweis von Wert-

einheiten aus dem Kompensationspool „Hunte-Renaturierung zwischen Bohmte und Hunte-

burg und Nebengewässer“ vollständig kompensiert wird. 

 

11.2 Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz 

Um die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes in die Abwägung einstellen zu können, 

wurde im Rahmen des Umweltberichtes eine Eingriffsbilanzierung erstellt. Durch die Planung 

ergibt sich ein Eingriffsflächenwert von 48.461 Werteinheiten. Durch Maßnahmen innerhalb 

des Plangebiets kann ein Flächenwert von 15.676 Werteinheiten erzielt werden. Bei der Ge-

genüberstellung von Eingriffsflächenwert und geplantem Flächenwert wird deutlich, dass ein 

rechnerisches Kompensationsdefizit von 32.965 Werteinheiten besteht.   

 

Eine Kompensation des Defizits ist nur über eine ökologische Aufwertung anderer Flächen 

und Elemente der freien Landschaft zu gewährleisten. Es sollen entsprechend der Vorgaben 

des § 15 BNatSchG die durch den Eingriff zerstörten Funktionen und Werte des Naturhaus-

haltes oder Landschaftsbildes an anderer Stelle in ähnlicher Art und Weise wiederhergestellt 

werden. Die Gemeinde Bohmte beabsichtigt das bestehende Kompensationsdefizit durch 

Maßnahmen zur Aufwertung von Natur und Landschaft nachzuweisen. Der entsprechende 

Nachweis kann über Maßnahmen im Zuge der Dümmersanierung erfolgen. 

 

11.3 Besonderer Artenschutz 

Zur Berücksichtigung des besonderen Artenschutzes sind entsprechende Aussagen im Rah-

men der Umweltprüfung erarbeitet worden, die im Umweltbericht dokumentiert wurden. Nach 

derzeitiger Einschätzung ist davon auszugehen, dass eine Erfüllung artenschutzrechtlicher 

Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG für Brutvögel und Fledermäuse unter Berück-

sichtigung von Maßnahmen zum Artenschutz (Bauzeitenregelung, Baumkontrollen, ggf. An-

bringen von Fledermauskästen) vermieden werden kann.    

 

11.4 Gesamtabwägung der Umweltbelange 

Aus den vorgenannten Gründen kommt die Gemeinde Bohmte in ihrer Gesamtabwägung zu 

dem Ergebnis, dass die Umweltbelange ausreichend und angemessen berücksichtigt werden. 
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Die Bewertung der einzelnen umweltrelevanten Schutzgüter ist im Umweltbericht im Einzelnen 

dokumentiert. 

 

12 Klimaschutz / Klimaanpassung 

Mit der BauGB-Novelle 2011 sind der Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel in 

Anknüpfung an den Nachhaltigkeitsgrundsatz in § 1 Abs. 5 BauGB sozusagen als Programm-

satz in das städtebauliche Leitbild integriert worden. Dabei „soll den Erfordernissen des Klima-

schutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch solche, 

die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden.“ Die Belange 

des Klimaschutzes sind daher bei der Aufstellung von Bauleitplänen verstärkt in die Abwägung 

einzustellen. 

 

Die Inanspruchnahme unbebauter Flächen kann hier nicht vermieden werden. Ziel der Ge-

meinde Bohmte ist es aber, den Anforderungen des Klimawandels gerecht zu werden. Als 

Maßnahmen zu einer Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels sind hier folgende 

Festsetzungen vorgesehen:   

   

- Baumpflanzungen auf Stellplatzanlangen und Grundstücken 

- Vorgaben zur Verwendung von versickerungsfähigen Materialien bei Zufahrten und Stellplät-

zen  

- Sammlung und Verwendung von Niederschlagswasser 

 

Durch die grünordnerischen Festsetzungen wird die Durchgrünung und Verschattung des 

Plangebiets gefördert und der Bildung von Hitzeinseln durch großflächig versiegelte Bereiche 

entgegengewirkt. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass die nicht überbauten Flächen der 

Baugrundstücke Grünflächen sein müssen, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung 

erforderlich sind (§ 9 Abs. 2 NBauO). Grünflächen werden durch naturbelassene oder ange-

legte, mit Pflanzen bewachsene Flächen geprägt ("grüner Charakter"). Dies schließt Steinele-

mente nicht aus, wenn sie sich dem Bewuchs dienend zu- und unterordnen. Großflächige 

Schottergärten / Schotterflächen sind demnach keine Grünflächen. (Niedersächsisches Ober-

verwaltungsgericht, Beschluss vom 17.01.2023 (Az.: 1 LA 20/22)). 

 

Auch wenn die bauplanungsrechtliche Festsetzung zur Sammlung und Verwendung von Nie-

derschlagswasser in der Vergangenheit in der Rechtsprechung eher kritisch gesehen wurde, 

setzt die Gemeinde Bohmte hier verbindlich fest, dass das auf den Dachflächen anfallende 

Niederschlagswasser in geeigneter Form, z.B. in unterirdischen Zisternen, zu sammeln und 

anschließend zur Bewässerung der privaten Grünflächen und/oder als Brauchwasser zu ver-

wenden ist. So führt z.B. Battis im BauGB-Kommentar R. 115 zu § 9 Abs. 1 Nr. 20 aus: „… 

Zulässig sein dürfte seit der Klimaschutznovelle 2011 auch eine Festsetzung, nach der Nie-

derschlagswasser zu sammeln und für die Gartenbewässerung oder im Haushalt zu verwen-

den ist. Bei der Verwendung von Niederschlagswasser handelt es sich um eine Anpassungs-

maßnahme an den Klimaschutz mit der einer zunehmenden Austrocknung des Bodens entge-

gengewirkt werden kann.“  
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Auch das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr hat sich mit Schreiben 

vom 27.07.2021 mit dem Titel „Klimasensibler Umgang mit Niederschlagswasser in der Bau-

leitplanung“ positiv zu der Möglichkeit geäußert, im Bebauungsplan die Sammlung und an-

schließende Nutzung von Niederschlagswasser festzusetzen. Dem ist zu entnehmen, dass 

sich auch die Fachkommission Städtebau mit dieser bundesrechtlichen Auslegungsfrage be-

fasst hat und zu einem Vorschlag der Umweltministerkonferenz betreffend die Stärkung des 

Belangs der Klimawandelanpassung z.B. durch die Nutzung von Niederschlagswasser zur Be-

wässerung ausdrücklich festgehalten, dass „[…] die Vorschriften in § 1 Abs. 7 BauGB und die 

Festsetzungsmöglichkeiten des § 9 BauGB so offen formuliert sind, dass sie den Kommunen 

als Träger der Planungshoheit alle denkbaren Möglichkeiten eröffnen, Belange der Umwelt 

und des Klimaschutzes zu berücksichtigen, so dass es keiner weiteren Ergänzungen des 

BauGB oder der BauNVO aus Gründen des Klimaschutzes bedarf […]“.  

 

Aufgrund der vorliegenden Ausführungen kommt die Gemeinde Bohmte zu dem Ergebnis, 

dass die Belange des Klimaschutzes im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes an-

gemessen berücksichtigt wurden. 

 

 

13 Abschließende Erläuterungen 

13.1 Altlasten 

Nach dem Geodatenserver des Landkreises Osnabrück (Stand: Dezember 2024) sind im Plan-

gebiet keine Altablagerungen bzw. Altlastenverdachtsflächen verzeichnet. Unmittelbar an-

grenzend an das Plangebiet an der L 80 „Dammer Straße“ 24 (KRIS-Nr. 74079130056) und 

dem „Vinkenburger Weg“ 1 (KRIS-Nr. 74079130112) sind zwei Altlastenverdachtsflächen ge-

kennzeichnet. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine negativen Auswirkungen auf das 

Plangebiet zu erwarten.  

 

Sollten sich bei Erdarbeiten oder bei der Bebauung Hinweise auf schädliche Bodenverände-

rungen, Altlasten oder Abfallvergrabungen ergeben, so sind diese unverzüglich der Unteren 

Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landkreises Osnabrück mitzuteilen. Sollten bei Erdar-

beiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, ist umgehend die 

zuständige Polizeidienststelle; Ordnungsamt der Gemeinde oder der Kampfmittelbeseiti-

gungsdienst LGLN Hannover direkt zu benachrichtigen. 

 

13.2 Denkmalschutz 

Baudenkmale 

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich weder im Plangebiet noch in der unmittelbar 

angrenzenden Umgebung Baudenkmale. 

 
Bodenfunde 

Das von archäologischen Fundstellen umgebene Plangebiet ist flächig mit Plaggeneschen 

(mittelalterliche bis frühneuzeitliche Auftragsböden zur Bodenverbesserung) bedeckt. Darun-
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ter können bislang unbekannte archäologische Fundstellen erhalten sein, die bei den anste-

henden Erdarbeiten unerkannt zerstört werden. Die Stadt- und Kreisarchäologie Osnabrück 

muss daher rechtzeitig vor dem Beginn der Erschließungsarbeiten informiert werden, um diese 

ggf. archäologisch begleiten zu können. Dabei angetroffene archäologische Fundstellen müs-

sen vollständig ausgegraben und dokumentiert werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die 

dabei entstehenden Kosten (für Material-, Maschinen- und Personaleinsatz) nicht von der Ar-

chäologischen Denkmalpflege übernommen werden, sondern vom Planungs-Vorhabenträger 

als Verursacher zu tragen sind (§ 6 (3) Nieders. Denkmalschutzgesetz). 

 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das 

können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige 

Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht 

werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) melde-

pflichtig und müssen der zuständigen Denkmalschutzbehörde des Landkreises Osnabrück un-

verzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der 

Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf 

von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu 

tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

 
Bodenschutzkonzept gem. DIN 19639 

Zur Minimierung von Bodeneingriffen und Bodenschadverdichtung im Bereich zukünftig ge-

planter Gärten sowie zur Sicherung eines schonenden Ressourcenumgangs und zur Klärung 

geeigneter Entsorgungsweges wird empfohlen, im Vorfeld ein Bodenschutzkonzept gem. DIN 

19639 aufzustellen und die Erschließungsarbeiten durch eine Bodenkundliche Baubegleitung 

überwachen zu lassen. Das Bodenschutzkonzept sollte zudem ein Bodenmanagementkon-

zept beinhalten. 
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14 Bearbeitungs- und Verfahrensvermerk 

Der Bebauungsplan Nr. 127 „Einzelhandel und Wohnen Hunteburg Nord“ einschließlich Be-

gründung wurde im Auftrag und im Einvernehmen mit der Gemeinde Bohmte ausgearbeitet. 

 

Wallenhorst, 18.03.2026 

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co. KG 

 

 

 

.......................................   

Desmarowitz   

 

 

Diese Begründung zum Bebauungsplan Nr. 127 „Einzelhandel und Wohnen Hunteburg Nord“ 

wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom ……………… bis ……………… veröffentlicht. 

 

 

 

Bohmte, den 

 

 

 

..........................................   

Bürgermeister 


